
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 4 AltlsanG Beitragschuldner
 AltlsanG - Altlastensanierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2023

(1) Beitragsschuldner ist

1. der Inhaber einer im Bundesgebiet gelegenen Anlage, in der eine Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 bis 3a

vorgenommen wird,

2. im Fall des Beförderns von gemäß den gemeinschaftsrechtlichen Abfallvorschriften noti zierungsp ichtigen

Abfällen zu einer Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 bis 3a außerhalb des Bundesgebietes die noti zierungsp ichtige

Person,

3. in allen übrigen Fällen derjenige, der die beitragsp ichtige Tätigkeit veranlasst hat; sofern derjenige, der die

beitragsp ichtige Tätigkeit veranlasst hat, nicht feststellbar ist, derjenige, der die beitragsp ichtige Tätigkeit

duldet.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist Beitragsschuldner der Hersteller von Recycling-Bausto en, wenn feststeht, dass § 3

Abs. 1a Z 6, Z 6a und Abs. 3c nur deshalb nicht zur Anwendung kommen, weil die Recycling-Bausto e nicht

entsprechend den Vorgaben des 3. Abschnitts der Recycling-Bausto verordnung, BGBl. II Nr. 181/2015, in der Fassung

der Verordnung BGBl. II Nr. 290/2016, oder des Bundes-Abfallwirtschaftsplans gemäß § 8 AWG 2002 für

Aushubmaterialien hergestellt wurden, sofern dies dem Beitragsschuldner gemäß Abs. 1 nicht bekannt war.
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